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1. Betriebs- und Leistungsbeschreibung

1.1. Heimträger

Heimtrªger ist das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhªuser (KWP), das vom Wiener
Gemeinderat mit Beschluss vom 7.10.1960, Pr.Z. 2522, als gemeinn¿tziger Fonds mit
Rechtspersºnlichkeit errichtet wurde. Der Fonds ist nicht auf Gewinn gerichtet.
Sitz der Geschªftsf¿hrung (Zentrale): 1090 Wien, Seegasse 9
Geschªftsf¿hrerin: Mag.a Gabriele Graumann

1.2. Art und Zweckwidmung des Heimes

Das Pensionisten-Wohnhaus ist ein Wohnheim f¿r alte Menschen mit Betreuungsbedarf
gemªÇ Ä 2 Abs. 1 Z 1 Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz (WWPG), LGBl. Nr. 15/2005.
Dem Pensionisten-Wohnhaus ist ein stationªrer Bereich (Pflegestation gemªÇ Ä 2 Abs. 1 Z
3 WWPG) angeschlossen, in dem die Bewohnerinnen betreut und gepflegt werden.
Im Pensionisten-Wohnhaus leben ªltere Personen, die Unterst¿tzung bei der
Haushaltsf¿hrung benºtigen, jedoch die Verrichtungen des tªglichen Lebens ï
gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Betreuungs- und Hilfeleistungen laut
Betreuungsvertrag ï selbst vornehmen kºnnen.
Nach MaÇgabe der vorhandenen Plªtze wird dar¿ber hinaus stationªre Pflege angeboten,
falls aufgrund des Gesundheitszustandes besondere Pflege in einem AusmaÇ erforderlich
ist, das im Appartement nicht erbracht werden kann.
Zur Sicherung der geistigen, gesellschaftlichen und kulturellen Kontakte werden vielfªltige
Aktivitªten und Veranstaltungen geboten.

1.3. Grad der Pflegebedürftigkeit der für die Aufnahme in Betracht kommenden 
Personen

Die Aufnahme in das Pensionisten-Wohnhaus erfolgt unabhängig von der 
Pflegegeldeinstufung.

1.4. Voraussetzungen für die Aufnahme von Personen, die eine physische oder 
psychische Beeinträchtigung aufweisen

F¿r die Aufnahme in den Wohnbereich muss die Bewohnerin die Verrichtungen des
tªglichen Lebens ï gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Betreuungs- und
Hilfeleistungen laut Betreuungsvertrag ï selbst vornehmen kºnnen. Im Zweifelsfall wird
von einem interdisziplinªren Team ein geriatrisches Assessment durchgef¿hrt.

Wenn aufgrund des kºrperlichen bzw. geistig-seelischen Zustandes besondere Pflege
erforderlich ist, die im Appartement nicht erbracht werden kann, ist eine Aufnahme in den
stationªren Bereich mºglich.
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1.5. Standards der Betreuung und Pflege sowie der medizinischen Betreuung

Pflegerische Betreuung:

Die pflegerische Betreuung im Wohnbereich und im stationären Bereich wird im gesamten 
Pensionisten-Wohnhaus durch qualifiziertes Pflegepersonal rund um die Uhr sichergestellt.

Medizinische Betreuung:

Im Pensionisten-Wohnhaus gibt es einen ªrztlichen Behandlungsraum, in dem praktische
 rztinnen und Fachªrztinnen regelmªÇig ordinieren. F¿r die Bewohnerinnen des stationªren
Bereichs steht zu bestimmten Zeiten eine  rztin f¿r die medizinische Betreuung zur
Verf¿gung.
Es besteht freie Arztwahl.

1.6. Pflegerisches, medizinisches, therapeutisches, psychologisches und 
psychotherapeutisches Leistungsangebot

Pflegerische und medizinische Betreuung wird wie in Punkt 1.5. beschrieben angeboten.
Weiters kºnnen Dienstleistungen von Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und
Ernªhrungsberaterinnen sowie - im Rahmen von Gruppenaktivitªten -
Betreuungsleistungen von Ergotherapeutinnen und Animatorinnen in Anspruch genommen
werden. Vom Heimtrªger nicht angebotene Leistungen werden auf Wunsch vermittelt.

1.7. Ausstattung des Heimes, insbesondere der Wohn- und Pflegeeinheiten

Das Pensionisten-Wohnhaus verf¿gt neben den Wohn- und Pflegeeinheiten ¿ber die in der
Beschreibung der baulichen Anlagen und im Hausprospekt im Detail dargestellten
Gemeinschaftsrªume und Freizeiteinrichtungen sowie die erforderlichen Verwaltungs- und
Betriebsrªume.

Im Wohnbereich stehen Einzel- und Doppelappartements sowie Probewohnungen zur
Verf¿gung. Ein Einzelappartement besteht grundsªtzlich aus einem Wohn-Schlaf-Raum,
einem Vorzimmer mit Schrank und einem Sanitªrbereich mit Dusche und Toilette. Im
Doppelappartement ist zusªtzlich ein Schlafraum vorhanden. F¿r den Wohn- und
Schlafraum geeignete Einrichtungsgegenstªnde sind von der Bewohnerin selbst
vorzusehen. Die Probewohnung ist komplett ausgestattet.

Der stationªre Bereich verf¿gt neben den Pflegezimmern ¿ber die erforderlichen
Behandlungs-, Funktions- und Nebenrªume und ist mit sanitªren Einrichtungen sowie
zumindest einem Gemeinschaftsraum ausgestattet.

Im Pflegezimmer stehen je Bewohnerin ein Pflegebett mit Notruf, ein versperrbarer
Schrank und ein Nachtkªstchen zur Verf¿gung.  Weiters ist das Pflegezimmer mit einem
Tisch und Sitzmºbeln sowie einer Waschgelegenheit ausgestattet.

Detaillierte Angaben sind in der Beschreibung der baulichen Anlagen und im Hausprospekt
enthalten.
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1.8. Bettenanzahl und deren Aufteilung auf die einzelnen Wohn- und 
Pflegeeinheiten

Im stationªren Bereich bietet das Pensionisten-Wohnhaus:
Å 1 Einbettzimmer
Å 20 Zweibettzimmer
Å 7 Dreibettzimmer

Das Pensionisten-Wohnhaus verf¿gt im Wohnbereich ¿ber:
Å 196 Einzelappartements
Å 17 Doppelappartements
Å 3 Probewohnungen

1.9. Maßnahmen der Qualitätsarbeit

Die Sicherstellung und Weiterentwicklung der bewohnerorientierten Dienstleistungsqualitªt
erfolgt hinsichtlich Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualitªt durch die verantwortlichen
F¿hrungskrªfte der einzelnen Leistungsbereiche.

RegelmªÇige Teambesprechungen innerhalb der Berufsgruppen und ¿ber die
Berufsgruppen hinaus sorgen f¿r einen kontinuierlichen Kommunikations- und
Informationsfluss.

Die Anliegen der Bewohnerinnen finden im Rahmen eines systematischen
Beschwerdemanagements Ber¿cksichtigung.

Zur Sicherstellung der Qualitªt werden regelmªÇige Qualitªtskontrollen durchgef¿hrt.

Zusªtzlich verf¿gt das KWP ¿ber ein umfassendes Personalentwicklungsprogramm.


